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Vereinbarung zur Abwendung einer  
Versorgungsunterbrechung 

 
zwischen 

Gemeindewerke Stockelsdorf GmbH („Lieferant“), 
und 

 

Name Vorname 

Straße PLZ und Ort 

Kundenummer Telefonnummer 

 
Der vorstehend bezeichnete Kunde erkennt an, dass er dem Lieferanten für die Lieferung 
von  
 

☐ Strom 

☐ Gas 

 
einen Gesamtbetrag (inklusive Zinsen und Nebenforderungen) in Höhe von 

 
_____ , __ Euro 

 
schuldet.  
 
(Die Höhe des Betrages ergibt sich aus den Zahlungsaufforderungen oder kann bei uns im Kundenzentrum unter der Tele-
fonnummer 0451 / 49004 - 0 erfragt werden.)  

 
Der Kunde verpflichtet sich hiermit  
 

☐ den vorstehenden Betrag in einer Summe binnen 14 Tagen nach Abschluss dieser Ver-

einbarung an den Lieferanten zu bezahlen. 
 

☐ den vorstehenden Betrag zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr in Höhe von 15,- Euro in 

maximal 6 monatlichen Raten wie folgt zu zahlen: 
 
Rate zahlbar am* Betrag 

1. Rate  _____ , _ Euro 
2. Rate  _____ , _ Euro 
3. Rate  _____ , _ Euro 
4. Rate  _____ , _ Euro 
5. Rate  _____ , _ Euro 
6. Rate  _____ , _ Euro 
Bearbeitungsgebühr  15, - Euro 
Summe  _____ , _ Euro 
* maßgeblich für die Einhaltung der Frist ist der Zahlungseingang beim Lieferanten 



 

Amtsgericht Lübeck · HRB 1669 BS Sparkasse Holstein Geschäftszeiten: 
Ust-IdNr.: DE219978277 (BLZ 213 522 40) Konto 5 049 044 Mo. – Do. durchgehend 8 – 16 Uhr 
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Christian Ehmcke BIC: NOLADE21HOL Freitag 8 – 12 Uhr 
Geschäftsführer: Axel Langneff IBAN: DE84 2135 2240 0005 0490 44 und nach Vereinbarung 

 

 
 

 
Die Stundung der Gesamtforderung erfolgt zinsfrei. Bereits entstandene Zinsen und Ne-
benkosten sind jedoch zu begleichen. Ebenso sind die gesetzlichen Verzugszinsen bei ei-
ner Überschreitung vereinbarter Zahlungsfristen zu begleichen. Bei einer Überschreitung 
einer der Zahlungstermine für die Raten oder nachfolgende Vorauszahlungen wird der 
ausstehende Restbetrag sofort fällig. Kommt der Kunde seinen Verpflichtungen aus dieser 
Abwendungsvereinbarung nicht fristgemäß nach, ist der Lieferant berechtigt, die Beliefe-
rung unter Beachtung der anwendbaren Regeln (§ 19 Abs. 5 StromGVV/GasGVV in der 
Grundversorgung und den AGB bei Sonderverträgen) zu unterbrechen. 

 

 

_________, den _________  Stockelsdorf, den _________ 
 
 

  

Kunde  Gemeindewerke Stockelsdorf GmbH 
 


